
Bekonnlmochung der Gemeinde Görmin über dos Ergebnis der zum Bebouungsplon
Nr. 9 für dos ,,Wohngebiet südlich der Slrqße Großer Ring" im Ortsteil Groß Zqslrow
durchgeführten Vorprüfung des Einzelfolls gemöß $ l3o Absolz I Solz 2 Nummer 2
BouGB

Die Gemeindevertretung Görmin hot om 30.05.2023 den Bebouungsplon Nr. 9 fÜr dos
,,Wohngebiet südlich der Stroße Großer Ring" im Ortsteil Groß Zostrow ols Sotzung
beschlossen.
Die Aufstellung des Bebouungsplones Nr. 9 erfolgte gemöß g l3b BouGB
(Einbeziehung von Außenbereichsflöchen in dos beschleunigte Verfohren).

Dos Bundesverwoltungsgericht hot mit Urteilvom 18.07.2023 festgestelll, doss der $ 13b
BouGB mit dem EU- Recht nicht vereinbor ist.

Der Bundestog hot hiezu om 22.12.2023 mit dem Gesetz für die Wörmeplonung und
zur Korbonisierung der Wörmenetze im $ 2l5o BouGB eine Heilungsvorschrift fÜr die
Anwendung des S l3b BouGB beschlossen. Dos Gesetz ist om 01.01.2024 in Kroft
getreten.
Gemöß $ 215o Abs.l BouGB können Bebouungsplonverfohren noch S l3b BouGB,
noch Moßgobe des $ 2l5o Absotz 3 im beschleunigten Verfohren in entsprechender
Anwendung des $ 13o BouGB obgeschlossen werden, wenn der Sotzungsbeschluss
noch $ 10 Absotz 1 bis Ablouf des 3l . Dezember 2024 gefosst wird.
Gemöß $ l3o Absotz 2 Nummer I BouGB in Verbindung mit $ l3 Absotz 3 Sotz I BouGB
sowie $ ì3o Absotz 2 Nummer 4 BouGB können nur donn entsprechend ongewendet
werden, wenn die Gemeinde ouf Grund der Vorprüfung des Einzelfolls entsprechend
S l3o Absotz I Solz 2 Nummer 2 BouGB zu der Einschötzung gelongt, doss der
Bebouungsplon voroussichtlich keine erheblichen Umweltouswirkungen hol, die noch
$ 2 Absolz 4 SoIz 4 in der Abwögung zu berücksichtigen wören oder die ols

Beeintröchiigungen des Londschoftsbildes oder der Leistungs- und Funktionsföhigkeit
des Noturhousholts entsprechend $ lo Absoiz 3 ouszugleichen wören.

Die Gemeinde Görmin beobsichtigt, den Bebouungsplon Nr. 9 in Anwendung des

$ 13o BouGB bis Ablouf des 31. Dezember 2024 zum Abschluss zu brìngen.
Doher wurde für den Bebouungsplon Nr. 9 eine Vorprüfung des Einzelfolls i.S. des

$ 215o Absotz 3 BouGB durchgeführt.

Die Gemeinde Görmin ist ouf Grund der Vorprüfung des Einzelfolls entsprechend $ 13o
Absolz 1 Solz 2 Nummer 2 BoUGB zv der Einschötzung gelongl, doss der
Bebouungsplon Nr. 9 voroussichtlich keine erheblichen Umweltouswirkungen hot, die
noch $ 2 Absotz 4 Sotz 4 BouGB in der Abwögung zu berücksichligen wören oder die
ols Beeintröchligungen des [ondschoflsbildes oder der leislungs- und
Funktionsföhigkeit des Noturhousholls entsprechend S I o Absotz 3 BouGB
ouszugleichen wören.

Der Londkreis Vorpommern-Greifswold wurde ols Behörde, deren Aufgobenbereiche
durch die Plonung berührt werden können, on der Vorprüfung des Einzelfolls beteiligt.
Der Londkreis Vorpommern-Greifswold hot mit den Stellungnohmen vom
06.05.2024/27.05.2024 dem vorgelegten Prüfbogen zur VorprÜfung des Einzelfolls
zugestimmt. Der Vezicht ouf eine UmweltprÜfung wurde beslötigt.



Dos Verfohren zur Aufstellung des Bebouungsplones Nr. 9 soll doher noch Abschluss
der Vorprüfung des Einzelfolls ohne Durchführung einer Umweltprüfung noch S 2
Absotz 4 BouGB fortgesetzt werden.
Hierfür wesentliche Gründe sind, doss es sich bei dem Plongebiet um ein
Entwicklungsgebiet geringer Flöchenousdehnung zwischen bereits beslehenden
Wohnbebouungen hondelt. Mit der Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes
ergeben sich identische Schulzbedürftigkeiten, so doss negotive Auswirkungen ouf die
umgebenden Nutzungen nichi zu erworten sind.
Die Auswirkungen ouf die Schutzgüter Floro/ Founo sowie Boden/ Flöche werden ols
nicht erheblich eingeschötzt. Mit den Festseizungen zur Art und zum Moß der
boulichen Nutzung wird dem Grundsotz des sporsomen Umgongs mit Grund und
Boden enlsprochen.
Die Belonge des Alleenschuizes wurden bei der Plonung berücksichtigt. Der Verlust
von zwei Böumen einer Boumreihe enilong der Stroße Großer Ring, die gemöß
$ l9 NotSchAG M-V geschützt ist, konn zur Sicherung der Erschließung der
Bourundstücke nicht vermieden werden. Dos sich mit der Föllung ergebende
Ersotzerfordernis von 8 Böumen konn im Nohbereich des Vorhobens nochgewiesen
werden. lm Zuge des Plonverfohrens wurde ein Antrog ouf Befreiung vom Alleenschutz
geslellt und für die Föllung der Böume der Boumreihe mit Bescheid der zustöndigen
Noturschuizbehörde des Londkreises Vorpommern-Greifswold vom 24.04.2023 die
Genehmigung erteilt.
Die Belonge des Artenschutzes wurden in die Plonungen eingestellt. Um den
ortenschutzrechtlichen Verboten des $ 44 BNolSchG wirkungsvoll zu begegnen,
wurden Vermeidungsmoßnohmen in die Festsetzungen des Bebouungsplones
oufgenommen.

Die Gemeinde Görmin beobsichtigt, dos Verfohren zut Aufstellung des
Bebouungsplones Nr. 9 mit einem ergönzenden Abwögungsbeschluss und einem
erneuten Sotzungsbeschluss zum Abschluss zu bringen und bei der zustöndigen
Behörde (Londkreis Vorpommern-Greifswold) die Genehmigung des
Bebouungsplones Nr. 9 zu beontrogen.
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